Stellungnahme zum sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie mit integriertem Standortkonzept Windenergie zur Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen mit der Steuerungswirkung zur Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen mit der Steuerungswirkung des §35 Abs.3 S.3 Baugesetzbuch (BauGB) im Außenbereich auf dem Gebiet der Samtgemeinde Uchte im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 2 
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Folgenden wird von der Möglichkeit der Stellungnahme zur Bauleitplanung der Samtgemeinde Uchte (Windenergiekonzentrationszonen) gemäß §3 Abs. 2 BauGB insbesondere zum Teilbereich sieben Stellung nehmen. Gemäß meiner Lesart dient die Ausweisung der Windkraftkonzentrationszonen der Ausweisung von Gebieten in denen die notwendige Abwägung zwischen den Raumbedeutsamen Vorhaben gemäß §3 Abs.3 S.2 BauGB mit den öffentlichen Belangen aus §3 Abs.1 S.1 BauGB entgegensteht. Dementsprechend scheiden gemäß §35 Abs.3 S.3 BauGB alle anderen Teile der Samtgemeinde als Gebiete zur Ausweisung für Windkraftanlagen aus. Der hierfür ausgewiesene Teilbereich 7 liegt in Bohnhorst in der Nähe zur Landesgrenze zu Nordrheinwestfalen. Dieses Gebiet ist wiederum in drei einzelne Teilgebiete unterteilt. Diese liegen hauptsächlich südlich der Haselhorner Straße und hauptsächlich aus zusammenhängenden Gebieten. Nur in dem von mir als „2“ bezeichneten Teil des Teilbereichs sieben ist noch eine Verbindung auf eine Fläche nördlich der Haselhorner Straße gezogen, wie es in den anderen Teilgebieten nicht zu sehen ist. Nun ist unsere Frage warum diese auf ein Flurstück gezogene Verbindung für die Samtgemeinde Uchte auf diesem besonders auf diesem Stück eine Abwägung, mit öffentlichen Belangen darstellt? 
Unserer Ansicht nach stellt diese gezogene Verbindung über die Haselhorner Straße keine wesentliche Verbesserung des Ziels der Nutzung der Windkraft gemäß §35 Abs.1 Nr. 5 BauGB Alt.3 im Verhältnis zur möglichen Beeinträchtigung der öffentlichen Belange insbesondere aus §35 Abs.3 S.1 Nr.3 dar. Gemäß §35 Abs.3 S.1 BauGB liegt eine Verletzung öffentlicher Belange vor, wenn es das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder diesen ausgesetzt wird. Schädliche Umwelteinwirkungen sind hiernach zum Beispiel auch Lärmimmisionen die durch ein Windrad entstehen können.
Des Weiteren kann auch gemäß §35 Abs. 3 S.1 Nr.5 Alt. 4 die natürliche Eigenart der Landschaft und der Erholungswert für die Anwohner beeinträchtigt werden. Durch die Ausweitung des Gebietes auf diesem kleinen Stück und damit im Verhältnis zum größeren teil des Gebietes deutlichen Heranrückens an die Wohnbebauung wird hiermit für die Anwohnerinnen und Anwohner die Eigenart der Landschaft und der Erholungswert im Verhältnis zum möglichen Nutzen auf diesem Gebiet im Sinne des §35 Abs.1 Nr.5 unverhältnismäßig ist. 
Daher sollte aus unserer Sicht bei der Aufstellung des Teilflächennutzungsplan besonders an diesem Teilgebietes sieben unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes abgewogen werden, ob dieser ausgewiesen wird. Gemäß des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes muss eine Maßnahme staatlichen Handelns einen legitimen Zweck verfolgen, geeignet sein, erforderlich sein und angemessen sein. Zwar verfolgt die Ausweisung der Gebiete den legitimen Zweck der Nutzung der Windkraft aus §25 Abs.1 nr.5 Alt.3 und prinzipiell ist ein ausgewiesenes gebiet und der Bau von Windkraft auch förderlich für den legitimen zweck und somit geeignet. Jedoch stellt sich hier insbesondere die Frage der Erforderlichkeit. Eine Maßnahme ist erforderlich, wenn es keine mildere ebenso effektive Maßnahme gibt. Milder ist es diesen „Zipfel“ in der Karte nicht mit auszuweisen, da genannte Beeinträchtigungen (siehe oben) nicht eintreten. Ebenso effektiv ist diese Alternative ebenso, da nicht ersichtlich warum dieser kleine Teil des Teilbereiches besonders den Zweck des §25 Abs. 1 Nr. 5 Alt. 3 fördern soll und dieses im Sinne der Allgemeinheit in der vorliegenden Form ausgeweitet wurde. 
Für eine Prüfung der vorgebrachten Stellungnahme und die Mitteilung eventueller Ergebnisse gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB bedanken wir uns bereits.
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